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KU D ACHU G
nach der Sitzung vom 05. 02. 2026

gemäß § 25 Tiroler Waldordnung 2005, LGBI. 55/2005 idgF

Die von der Forsttagsatzungskommission in ihrer Sitzung am 05.02. 2026 verfasste Niederschrift
samt Veizeichnis der bewilligten Fällungen und Weidenutzungen liegt zur Einsicht während der
Amtsstunden im Gemeindeamt auf. Sie kann 2 Wochen ab Anschlag dieser Kundmachung
eingesehen werden. . . " .., ^_,. ".
Entscheidungen (=Bescheide) der Forsttagsatzungskommissionmrt denen Anträgen
stattgegeben wurden, gelten mit Beginn der Auflage als zugestellt. Entscheidungen (=Bescheide)
mit denen eingebrachte Anträge gekürzt bzw. abgelehnt wurden, ergehen schriftlich.
Bewilligte Fällungen sind gemäß §35 Tiroler Waldordnung 2005 vor der Schlägerung durch den
zuständigen Gemeindewäldaufseher oder durch das in der Liste der Fällungsbewilligungen
namhaft gemachte Forstorgan auszuzeigen.

den Bescheid der Foistlagsatzungskommission kann Beschwerde an das Landesverwaltungsaertchtertioben«verden^ndCT
Beschwerde sind der angefochtene Beschekl und die Behflrde, die Ihn erlassen hat, zu bezeidhnen. slehateinBegenrei
^^ie~G"rUnde~auf die° sich die'Behauptung der Rechtswldngkeit stützt, daizulegen^ Die Beschwerde ist binnen Ar WochNi^ab

cies"Be8cheides, somit ab 'Auflage Im Gemeindeamt bei der zuständigen ForeUagsaüungskommlssion
"und'hai'Angaben'zu enthalten, die eine Beurteilung itvei Rechtzeitigkeit mißlich machen. Eine rechteeUgj

und zulässige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung^ In der Besdmente kann die Durchrahru]^ elne^imnaiic
dem LandesverwaNungsgericht beantragt werden. Die Bescftwertefrist beginnt mit dem eisten Tag der Auflage.
Hlnwela zum Datenschutz: Zur Durchführung des Beschwerdeverfahrens «verden vom Landesvewanungsgericht personenbezogene
batei^'verartieitetTnfomiationenzur Datenwrarbeltung und den dam« Im Zusammenhang stehenden Rechten flnden Sie unter:
www.lvwg-Urol.gv.aVdatenschulz/
Hinweis zur GBbOhrenpfllcM: Die Beschwerde ist mit   50, 00 zu vergebahren. ^Die^Gebato^fe^ unter Angabe_des

'.S.K. IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109. BIG: BUNDATVW/, des Finanzamtes

 

'GebÜhren~Vertiehresteuem und Glücksspiel zu entrichten. Der Zahlungsbeleg oder der Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer
Zahiungsanwelsung Ist der Beschwerde als Nachweis Mr die Entrichtung der Gebühr anzuschließen.

Nikolsdorf, am 09. 02. 2026
Für die Forsttagsatzungskommission

der Vorsitzende

DI Hubert Sint

Dieses Schriftstück wurde gemäß §25 Abs. 1 Tiroler Waldordnung 2005 kundgemacht.

angeschlagen am: 46. 01,
abgenommen am:

Da^ Bürgermeister
uu

Georg Rainer


